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Antrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Rainer Ludwig, Gabi 
Schmidt, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, 
Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang 
Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, 
Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Robert Riedl, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Potenziale von Floating-PV ausschöpfen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich gegenüber dem Bund dafür einzusetzen, 
dass die im sog. Osterpaket eingeführten Beschränkungen im Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) zur Nutzung von Floating-PV (PV = Photovoltaik) schnellstmöglich auf ein sinn-
volles Maß zurückgenommen werden. Insbesondere soll die Maximalbelegungsquote 
gestrichen und eine Reduktion des Uferabstands auf 15 m vorgenommen werden. Zu-
sätzlich sollten für Floating-PV-Anlagen ab einer Leistung von 1 MW separate Aus-
schreibungen durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) durchgeführt werden. 

 

 

Begründung: 

Mit der Verabschiedung des sog. Osterpakets der Bundesregierung wurde eine Reform 
des Wasserhaushaltsgesetzes vorgenommen. Neue Beschränkungen gemäß 
§ 36 WHG für Floating-PV verringern das nutzbare Potenzial dieser Zukunftstechnolo-
gie, nach Branchenangaben in Deutschland um rd. 90 Prozent. Die Regelungen treten 
zum 01.01.2023 in Kraft. Darüber hinaus fallen Projekte für Floating-PV zukünftig ab 
1 MW mit Ausschreibungen von gewöhnlichen PV-Freiflächenanlagen zusammen und 
stehen damit in direkter Konkurrenz zu deutlich einfacher zu realisierenden Projekten. 

Die Vorgaben für Floating-PV-Anlagen von einem Uferabstand von mindestens 40 m 
und einer Maximalbelegung von 15 Prozent der Gewässeroberfläche stellen eine große 
Hürde und eine deutliche Beschränkung des Potenzials der Floating-PV dar. Eine sol-
che „höchstvorsorgliche“ Beschränkung entspricht auch nicht dem ebenfalls im Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) nunmehr klar geregelten überragenden öffentlichen In-
teresse an erneuerbaren Energien. Deshalb hat die Staatsregierung im Rahmen der 
Bundesratsbefassung zum EEG 2023 auch bereits eine Streichung der Maximalbele-
gung sowie eine Reduktion des Uferabstands auf 15 m im WHG gefordert. Hinzu kommt 
noch, dass im Bereich der Teichwirtschaft die Floating-PV das logische Gegenstück zu 
Agri-PV in der Landwirtschaft darstellt und damit ebenfalls wertvolle Flächen synerge-
tisch mehrfach genutzt werden können. 

Dieses Anliegen ist nach wie vor aktuell und hat durch die jüngst zugespitzte Situation 
auf den Energiemärkten eine noch größere Bedeutung erhalten. Daher sollen die Be-
mühungen, die überzogenen Einschränkungen noch abzuwenden, weiter fortgesetzt 
werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Rainer Ludwig u.a. 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 18/25376 

Potenziale von Floating-PV ausschöpfen 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Rainer Ludwig 
Mitberichterstatter: Albert Duin 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, 
Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse ha-
ben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 69. Sitzung am 13. De-
zember 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Kerstin Schreyer 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Rainer Ludwig, Gabi 
Schmidt, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, 
Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang 
Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, 
Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Robert Riedl, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/25376, 18/26207 

Potenziale von Floating-PV ausschöpfen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich gegenüber dem Bund dafür einzusetzen, 
dass die im sog. Osterpaket eingeführten Beschränkungen im Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) zur Nutzung von Floating-PV (PV = Photovoltaik) schnellstmöglich auf ein sinn-
volles Maß zurückgenommen werden. Insbesondere soll die Maximalbelegungsquote 
gestrichen und eine Reduktion des Uferabstands auf 15 m vorgenommen werden. Zu-
sätzlich sollten für Floating-PV-Anlagen ab einer Leistung von 1 MW separate Aus-
schreibungen durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) durchgeführt werden. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Keine. Stimm­

enthaltungen? – Die drei Abgeordneten Klingen (fraktionslos), Bayerbach (fraktions­

los) und Busch (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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